










 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie suchen für Ihr Kind eine weiterführende Schule und interessieren sich für uns? 
Wir laden Sie herzlich ein: 
 

 
Lernen Sie unsere Schule kennen! 

 
Lassen Sie Ihre Kinder an verschiedenen Stationen aktiv teilnehmen! 

 
Kommen Sie mit dem Kollegium, der Schulleitung, Eltern und Schülern ins Gespräch! 

 
Ablaufplan ab 09.00 Uhr: 
 

➢ Besuch der Klassen jederzeit möglich 

➢ Aktionen und Vorführungen in den Klassen- und Fachräumen 

➢ Infostand für Gespräche 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
 
 

 

Standort 5-6  

Müllingser Weg 31 
59494 Soest 

Standort 7-10  

Troyesweg 4 
59494 Soest 

Tel. 02921 32111-0 

Fax 02921 32111-99 

Sekundarschule-soest@soest.de 

 

                         www.sekundarschule-soest.de 

 

 
 
 
 

Wo, wann und wie melde ich mein Kind an der Sekundarschule Soest an? 
 
Montag, 14.02.2022 bis Freitag, 18.02.2022 
Mo.-Do. jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr, Fr. 08.30-14.00 Uhr im Sekretariat am Müllingser Weg 31 
 
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit: 
➢ Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 
➢ Halbjahreszeugnis der 4. Klasse 
➢ Ggf. Nachweis über das alleinige Sorgerecht oder Nachweis über das gemeinsame Sorgerecht 

und Zustimmung des Partners 
 

Natürlich freuen wir uns, wenn Sie ihr Kind zum Anmeldetermin mitbringen! 
 



Stadt Soest                      Soest, im Oktober 2021 
Der Bürgermeister 
-Abt. Schule und Sport- 
 
 
An alle Eltern, 
die ihre Kinder an der 
Sekundarschule Soest anmelden 
 
 
 
Zu der bevorstehenden Anmeldung Ihrer Kinder wird auf folgendes hingewiesen: 
 
Über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen 
entscheidet gemäß § 46 des Schulgesetzes NRW die Schulleiterin oder der 
Schulleiter innerhalb des vom Schulträger für die Aufnahme festgelegten 
allgemeinen Rahmens. 
 
Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der Schule, wird 
Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Gemeinde eine Schule der gewählten 
Schulform besuchen können, die Aufnahme verweigert (§ 46 Abs. 6 Schulgesetz 
NRW). 
 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter berücksichtigt im Fall von Anmeldeüberhängen 
bei der Entscheidung über die Aufnahme in die Schule Härtefälle und zieht im 
Übrigen eines oder mehrere der folgenden Kriterien heran (siehe Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I – APO-S I): 
 

1. Geschwisterkinder, 
2. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen, 
3. ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher   
    Muttersprache, 
4. Schulwege, 
5. Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten Grundschule, 
6. Losverfahren. 

 
In Gesamtschulen und Sekundarschulen gilt Satz 2 mit der Maßgabe, dass stets 
Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen 
sind (Leistungsheterogenität).  
 
Die Nummern 5 und 6 dürfen nicht herangezogen werden, wenn Schülerinnen und 
Schüler angemeldet worden sind, die in ihrer Gemeinde eine Schule der 
gewünschten Schulform nicht besuchen können (§ 46 Absatz 5 Schulgesetz NRW). 
 
Schülerfahrtkosten werden nur in dem Rahmen übernommen, in dem die Stadt Soest 
als Schulträger dazu nach der Schülerfahrtkostenverordnung verpflichtet ist. Eine 
darüber hinausgehende Kostenübernahme auf freiwilliger Basis erfolgt nicht. 
 




